
Abschrift • 

5 D .302/.5?- 

Im Namen des Deutschen Vol ke s 

l 

In der' Strafsache gegen den Kaufmann JA | B aus 
Wuppertal=Elberfeld, in dieser Sache in Untersuchungshaft im Gefängnis 
WUppertal=Elbenfeld, 
wegen Rossenschande, 

hat. das Re tchsgerícht, 5.Strafsenat, auf die Hauptverhandlung 
vom ll.Haí 1937 in der Sitzung vom 7.Junt 1937, an denen 
teilgenommen haben 

als Richter: 
der Reichs gerichtsrat Isenbart als Vorsitzender, 
die Beichsger tchtsräte Kam ecke, Go edel, 
Dr.Iber und Dr.Busse, 

als Beamter 'der Staatsanwaltschaft: 
der Staatsanwalt Westphal, 

als Urkundsbeomter der Geschäftsstelle: 
bei der Verhandlung der Sekretär Ullrich, 
bei der Verkündung der Just izassistent Hafering, 

auf die Revision des Angeklagten nach mündel icher Verhandlung 
für Recht erkannt: 

.Die .Revision gegen das Urteil des Landgerichts in H' u .p p e r t o.1 
vom l8.Februar l9}7 wird verworfen. 
Dem Angeklagten werden die Kosten des Rechtsmittels auferlegt. 

Von Rechts wegen. 

:I 

Grílndä • 

I. Was der Angeklagte in verfahrensrechtlicher Hinsicht vor-bringt 
. ı 

ist teils unzulässig ( sogenannte Protokoll rügen ), teils ofjengu-ht: 
lieh unbegründet. 

II. 

I 
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II. Die Sachrügen sind unbegründet. 
a. Jude im Sinne des § 2 BlutSchG. ist nach § 1 Abs.3 der er= 

steh Verordnung zur Ausführung des Blutschutzgesetzes vom l4.Nouember 
l 9}5 auch, wer nach § 5 Abs.2der ersten Verordnung zum Re tchsbürgerga 
setz vom l4.November 1935 als Judegilt.Dtes hat das Reichsgericht be: 
r e i s  wiederholt ausgesprochen. Vergl. z.B. ReSt. Bd.7O S.}Ol und 
S.j5}, Bd.?l S.29. Der erkennende Senat hat keine Veranlassung, von 
dieser Rechtsprechung abzuweichen. Der Absatz J des § 1 der oben genwq 
ten Blutschutzuerordnung nimmt auf den ganzen § 5 der ersten Verordnung 
zum Re tehsbürgergese tz Bezug, nicht nur auf dessen Abs.l. Damit bringt 
er zum Ausdruck, daß auch im Sinne des Blutschutzgesetzes derjenige ah 
Jude anzusehen ist, der nach der angezogenen Bestimmung als Jude gilt. 
Dies geht auch aus dem Abs.2 des § l der BlutSchVO. hervor, der sich 
mit dem Beer tuff „jüdischer Mischling' befaßt. Er verweist auf den 
§ 2 Abs.2 der ersten VO. zum RBürgG., wo bestimmt ist, daß Jemand, der 
von einem oder zwei der Rasse noch uolljüdíschen Grqßelternteilen ob: 
stammt, nur dann Jüdischer Mischling ist, wenn er nicht nach § 5 Abs.2 
als Jude gilt. Alle diese Bestimmungen haben den Zweck, eine klare 
Abgrenzung zwischen den Begriffen ,Jude' und ,jüdischer Mischling' zu 
schaffen. 

Das RG.-Urteil vom 12.0ktober 1956 - 2 D 6}}/56 ¬, auszugsweise 
abgedruckt in JW. 1936 3,3472/75: bezieht sich auf einen anders líegwv 
den Fall und befaßt sich jedenfalls nicht grundsätzlich mit der hier 
in Rede stehenden Rechtsfrage. 

b. Die Strafkammer hat die deutsche Staatsangehörigkeit des 
Beschwerdeführers rechtsirrtumsfrei .festgestellt. Gegen die Auslegung 
der ,Renaturaltsattonsurkunde' vom 19.Mai 1915 ist rechtlich nichts 
einzuwenden. Nach der zutreffenden Auffassung der Strafkammer ist dem 
Beschwerdeführer durch diese Urkunde damals die preußische Stactsange= 
her tgkett verliehen worden. Ob seinerzeit die gesetzlichen Vorausset= 
Zungen für diese Verleihung vorgelegen haben, kann nach der Rechtspre= 
chung- des preußischen Oberverwaltungsgerichts, der sich der erkennende 
Senat anschließt, später nicht mehr nachgeprüft werden. Durch die Aus= 
hdndlgung der Natural ísat ionsurkunde ist die Staatsangehörigkeit 
vielmehr unter Ausschluß Jeder .Nachprüfung ihrer tatsächlichen oder 
rechtlichen Voraussetzung begründet worden. OVG. Bd.55 $.234. Seit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches vom 30.Janum 
l 9}4 f Hell .1 S.75 ) ist der Beschwerdeführer deutscher Staatsangehörü 
ger. Übrigens 

1 



2 ıı: 

II. Die Sachrügen sind unbegründet. 
a. Jude im Sinne des § 2 BlutSchG. ist nach § 1 Abs.3 der er= 

steh Verordnung zur Ausführung des Blutschutzgesetzes vom l4.Nouember 
l 9}5 auch, wer nach § 5 Abs.2der ersten Verordnung zum Re tchsbürgerga 
setz vom l4.November 1935 als Judegilt.Dtes hat das Reichsgericht be: 
r e i s  wiederholt ausgesprochen. Vergl. z.B. ReSt. Bd.7O S.}Ol und 
S.j5}, Bd.?l S.29. Der erkennende Senat hat keine Veranlassung, von 
dieser Rechtsprechung abzuweichen. Der Absatz J des § 1 der oben genwq 
ten Blutschutzuerordnung nimmt auf den ganzen § 5 der ersten Verordnung 
zum Re tehsbürgergese tz Bezug, nicht nur auf dessen Abs.l. Damit bringt 
er zum Ausdruck, daß auch im Sinne des Blutschutzgesetzes derjenige ah 
Jude anzusehen ist, der nach der angezogenen Bestimmung als Jude gilt. 
Dies geht auch aus dem Abs.2 des § l der BlutSchVO. hervor, der sich 
mit dem Beer tuff „jüdischer Mischling' befaßt. Er verweist auf den 
§ 2 Abs.2 der ersten VO. zum RBürgG., wo bestimmt ist, daß Jemand, der 
von einem oder zwei der Rasse noch uolljüdíschen Grqßelternteilen ob: 
stammt, nur dann Jüdischer Mischling ist, wenn er nicht nach § 5 Abs.2 
als Jude gilt. Alle diese Bestimmungen haben den Zweck, eine klare 
Abgrenzung zwischen den Begriffen ,Jude' und ,jüdischer Mischling' zu 
schaffen. 

Das RG.-Urteil vom 12.0ktober 1956 - 2 D 6}}/56 ¬, auszugsweise 
abgedruckt in JW. 1936 3,3472/75: bezieht sich auf einen anders líegwv 
den Fall und befaßt sich jedenfalls nicht grundsätzlich mit der hier 
in Rede stehenden Rechtsfrage. 

b. Die Strafkammer hat die deutsche Staatsangehörigkeit des 
Beschwerdeführers rechtsirrtumsfrei .festgestellt. Gegen die Auslegung 
der ,Renaturaltsattonsurkunde' vom 19.Mai 1915 ist rechtlich nichts 
einzuwenden. Nach der zutreffenden Auffassung der Strafkammer ist dem 
Beschwerdeführer durch diese Urkunde damals die preußische Stactsange= 
her tgkett verliehen worden. Ob seinerzeit die gesetzlichen Vorausset= 
Zungen für diese Verleihung vorgelegen haben, kann nach der Rechtspre= 
chung- des preußischen Oberverwaltungsgerichts, der sich der erkennende 
Senat anschließt, später nicht mehr nachgeprüft werden. Durch die Aus= 
hdndlgung der Natural ísat ionsurkunde ist die Staatsangehörigkeit 
vielmehr unter Ausschluß Jeder .Nachprüfung ihrer tatsächlichen oder 
rechtlichen Voraussetzung begründet worden. OVG. Bd.55 $.234. Seit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches vom 30.Janum 
l 9}4 f Hell .1 S.75 ) ist der Beschwerdeführer deutscher Staatsangehörü 
ger. Übrigens 

1 


